jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 78 BaSAG Anwendung des
Instruments des Bruckeninstituts

BaSAG - Sanierungs- und Abwicklungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.07.2025

1. (1)Liegen die Abwicklungsvoraussetzungen gemal § 49 oder § 52 vor, kann die Abwicklungsbehorde das
Instrument des Briickeninstituts anwenden. Sie kann unter Berulcksichtigung des Erfordernisses, kritische
Funktionen im Brickeninstitut zu erhalten, die Anordnung erlassen, Folgendes auf ein Brickeninstitut zu
Ubertragen:

1. 1.Anteile oder andere Eigentumstitel, die von einem oder mehreren in Abwicklung befindlichen Instituten
ausgegeben wurden und

2. 2.alle oder einzelne Vermogenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten eines oder mehrerer in Abwicklung
befindlicher Institute.

2. (2)Die Ubertragungsanordnung gemaR Abs. 1 kann erlassen werden, ohne dass die Zustimmung der
Anteilseigner des in Abwicklung befindlichen Instituts oder eines Dritten - auRer dem Briickeninstitut -
erforderlich ist und ohne dass Verfahrensvorschriften nach dem Gesellschaftsrecht oder dem Wertpapierrecht
einzuhalten sind. 8 118 bleibt davon unbeschadet. Es gelten die Rechtswirkungen gemal§ 76 Abs. 2.

3. (3)Das Bruckeninstitut muss eine Kapitalgesellschaft sein, die folgende Anforderungen erfullt:

1. 1.lhre Anteile werden entweder ganz oder mehrheitlich vom Bund, der ABBAG -
Abbaumanagementgesellschaft des Bundes (ABBAG), der Abwicklungsbehdrde oder einer anderen
offentlichen Stelle gehalten,

2. 2.sie wird aufgrund gesellschaftsrechtlicher oder vertraglicher Einflussmoglichkeiten oder durch eine
Anordnung gemaR § 67 ausschliel3lich von der Abwicklungsbehérde gesteuert und

3. 3.sie wird eigens gegrindet fur die Entgegennahme und den Besitz bestimmter oder aller Anteile oder
anderer Eigentumstitel, die von einem in Abwicklung befindlichen Institut ausgegeben wurden, oder
bestimmter oder aller Vermégenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten eines oder mehrerer in Abwicklung
befindlicher Institute im Hinblick auf die Aufrechterhaltung kritischer Funktionen und der VerduRRerung des
Instituts.

4. (4)Bei der Anwendung des Instruments des Brickeninstituts hat die Abwicklungsbehdrde sicherzustellen, dass
der Gesamtwert der auf das Brickeninstitut Ubertragenen Verbindlichkeiten nicht den Gesamtwert der Rechte
und Vermogenswerte Ubersteigt, die von dem in Abwicklung befindlichen Institut Gbertragen werden oder die aus
anderen Quellen bereitgestellt werden.

5. (5)Unbeschadet der Bestimmungen gemal3 § 74 Abs. 5 werden Gegenleistungen des Brickeninstituts

1. 1.den Eigentimern der Anteile oder Eigentumstitel zugefihrt, wenn die UnternehmensverauBerung durch
Ubertragung von Anteilen oder Eigentumstiteln, die von dem in Abwicklung befindlichen Institut ausgegeben
wurden, von den Inhabern dieser Anteile oder Eigentumstitel an den Erwerber erfolgte oder

2. 2.dem in Abwicklung befindlichen Institut zugefihrt, wenn die Unternehmensverduf3erung durch
Ubertragung bestimmter oder aller Vermégenswerte oder Verbindlichkeiten des in Abwicklung befindlichen
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Instituts auf den Erwerber erfolgte.

6. (6)Bei Anwendung des Instruments des Briickeninstituts kann die Abwicklungsbehérde die Ubertragungsbefugnis
mehrmals ausiiben, um ergianzende Ubertragungen von Anteilen oder anderen Eigentumstiteln, die von einem in
Abwicklung befindlichen Institut ausgegeben wurden, oder von Vermdgenswerten, Rechten oder
Verbindlichkeiten des in Abwicklung befindlichen Instituts vorzunehmen.

7. (7)Nach einer Anwendung des Instruments des Brickeninstituts kann die Abwicklungsbehérde

1. 1.Rechte, Vermdgenswerte oder Verbindlichkeiten vom Brickeninstitut auf das in Abwicklung befindliche
Institut oder die Anteile oder anderen Eigentumstitel auf ihre urspringlichen Eigentimer zurtckibertragen
und das in Abwicklung befindliche Institut oder die urspriinglichen Eigentimer sind verpflichtet, diese
Vermodgenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten, Anteile oder anderen Eigentumstitel zuriickzunehmen,
sofern die Voraussetzungen gemaR Abs. 8 erfullt sind oder

2. 2.Anteile oder andere Eigentumstitel, Vermogenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten von dem
Bruckeninstitut auf einen Dritten Ubertragen.

8. (8)Die Abwicklungsbehorde kann eine Rickibertragung gemaf Abs. 7 Z 1 nur dann vornehmen, wenn

1. 1.die Moglichkeit einer Rickubertragung der jeweiligen Anteile oder anderen Eigentumstitel,
Vermdgenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten ausdrucklich im Bescheid vorgesehen ist, mit der die
Ubertragung angeordnet wurde oder

2. 2.die jeweiligen Anteile oder anderen Eigentumstitel, Vermogenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten
tatsachlich nicht der Gattung von Anteilen oder anderen Eigentumstiteln, Vermdgenswerten, Rechten oder
Verbindlichkeiten zuzurechnen sind, die in der Ubertragungsanordnung angegeben wurden, mit der die
Ubertragung erfolgt ist, oder wenn sie die darin genannten Ubertragungsvoraussetzungen nicht erfiillen.

In der Ubertragungsanordnung ist die Méglichkeit einer Riickiibertragung angemessen zu befristen und die
Bedingungen fur eine RucklUbertragung naher auszufuhren.

9. (9)Finden zwischen dem in Abwicklung befindlichen Institut oder den urspringlichen Eigentimern von Anteilen
oder anderen Eigentumstiteln einerseits und dem Briickeninstitut andererseits Ubertragungen statt, gelten die in
den 88 106 ff genannten Schutzbestimmungen.

10. (10)Anteilseigner und Glaubiger des in Abwicklung befindlichen Instituts und sonstige Dritte, deren
Vermdgenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten nicht auf das Briickeninstitut Gbertragen werden, haben,
unbeschadet der Schutzbestimmungen gemaR den §§ 106 ff, keinerlei Rechte in Bezug auf die dem
Bruckeninstitut Ubertragenen Vermogenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten oder gegentiber dem
Briickeninstituts oder dessen Organen. Ein Anspruch auf eine Ubertragung geméaR Abs. 1 besteht nicht.

In Kraft seit 29.05.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/basag/paragraf/106
https://www.jusline.at/gesetz/basag/paragraf/106
file:///

	§ 78 BaSAG Anwendung des Instruments des Brückeninstituts
	BaSAG - Sanierungs- und Abwicklungsgesetz


